
Gewünschte Fächer/Fachkombinationen: 

keine Angabe 

Weitere fachliche Voraussetzungen 

keine Angabe 

Bevorzugte Bewerbungen 

Gesucht wird ein Schulsozialarbeiter/eine Schulsozialarbeiterin zur Unterstützung der Arbeit in unserem SSA-Team. 
Erwartet wird eine enge Zusammenarbeit und ein offener Austausch im Multiprofessionalen Team. Wünschenswert 
sind Erfahrungen in der (Einzel-)Fallberatung Eltern-Schüler:innenschaft- Lehrkräfte sowie in der Sozialpädagogischen 
Gruppenarbeit. 
Ebenso wünschenswert sind Erfahrungen im Umgang mit Multiproblemfamilien. 
Erwartet wird die Bereitschaft zu einer engen Netzwerkarbeit mit den Trägern, Ämtern, Einrichtungen, 
Beratungsstellen, dualen Partner:innen etc. im Kontext der Erziehungsarbeit. Gewünscht wird ein hohes Maß an 
Teamfähigkeit, die Bereitschaft mit Fehlern und Feedback offen umzugehen, sowie ein offener Umgang mit 
Heterogenität. Das Land Nordrhein-Westfalen sieht sich der Inklusion von Menschen mit Behinderungen in besonderer 
Weise verpflichtet und begrüßt deshalb ausdrücklich Bewerbungen Schwerbehinderter oder diesen gleichgestellten 
behinderten Menschen. 

Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen kann auf Antrag eine Teilzeitbeschäftigung gewährt werden. Diese 
Ausschreibung wendet sich ausdrücklich auch an Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Im Interesse einer 
Erhöhung des Frauenanteils ist die Bewerbung von Frauen erwünscht (§ 7 LGG).Auf diese ausgeschriebene Stelle 
können sich nur Personen bewerben, die nicht in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis im Schuldienst des 
Landes Nordrhein- Westfalen stehen. Versetzungsbewerbungen sind nicht möglich. 
Für Beschäftigte, die sich in einem Dauerbeschäftigungsverhältnis im öffentlichen Schuldienst des Landes Nordrhein 
Westfalen befinden und eine Versetzung anstreben, findet der jährliche Runderlass zur Lehrerversetzung 
Anwendung (s. www.oliver.nrw.de). 

Hinweise/Erwartungen 

Im Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen und Technik werden Schüler:innen von der Ausbildungsvorbereitung über die 
Berufsausbildung bis hin zum beruflichen Gymnasium und zur Fachschule in unterschiedlichen Berufsfeldern 
unterrichtet. Weitere Infos unter www.berufskolleg-geilenkirchen.de 

Schulbeschreibung 

Schule 176620 

Berufskolleg des Kreises Heinsberg in Geilenkirchen Ausschreibung einer 
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Auf Stellen für Schulsozialpädagogen können sich bewerben: 

• Absolventinnen und Absolventen mit einem Bachelorabschluss der 

Studienrichtungen/Studiengänge Sozialarbeit und/oder Sozialpädagogik 

• Absolventinnen und Absolventen mit einem Masterabschluss der 

Studienrichtungen/Studiengänge Sozialarbeit und/oder Sozialpädagogik 

• Diplom Sozialarbeiterinnen oder Diplom Sozialarbeiter 

• Diplom Sozialpädagoginnen oder Diplom Sozialpädagogen 
 
 

Die geforderte Tätigkeit kann auch von Personen mit gleichwertigen Fähigkeiten und Erfahrungen 

wahrgenommen werden. In der Regel werden Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs 

Diplom-Pädagogik oder eines vergleichbaren Masterabschlusses mit dem Studienschwerpunkt 

Sozialpädagogik oder soziale Arbeit und einer mindestens zweijährigen erfolgreichen praktischen 

Berufstätigkeit in der Funktion einer sozialpädagogischen Fachkraft oder einer Fachkraft für 

Sozialarbeit im Berufsfeld Schule oder Kinder- und Jugendhilfe diese Voraussetzungen erfüllen. 

 

 
Hinweise zur Ausgestaltung des Beschäftigungsverhältnisses: 

• Es finden die Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) 

Anwendung. Die Sonderregelungen für Beschäftigte als Lehrkräfte (§ 44 TV-L) gelten nicht. 

• Die Eingruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe 10. 

• Teilzeitbeschäftigung gem. § 8 Abs. 6 LGG ist möglich. 

• Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit richtet sich nach dem Anhang zu § 6 TV-L (zur Zeit 

39 Stunden 50 Minuten) 

• Die Fachkräfte für Schulsozialarbeit nehmen den ihnen nach dem TV-L zustehenden Urlaub in 

den Ferien. Ferienzeiten, die über den Urlaubsanspruch hinausgehen, dienen der Arbeit mit 

Schülerinnen und Schülern im Rahmen von freiwilligen Ferienangeboten. 


